
jüngere Söhne eines Hofes zumeist die Heimat verlassen

und in der Fremde Unterkommen suchen. Die grosse
Masse der Reisläufer im römischen Heere wird Hanssen so
erklärlich.

Diese Zeichnung beruhte auf den nach Olufsens Vor-

gange herangezogenen Angaben der dänischen Gesetze, dem
13. Jahrhundert in ihrer Aufzeichnung angehörig, Das
hohe Alter und die Ursprünglichkeit der hier behaupteten
Agrarverfassung zeigte dann Hanssen, als er 1878 in seiner
Abhandlung »Wechsel der Wohnsitze und Feldmarken in
germanischer Urzeit« und in zerstreuten Bemerkungen schon
früher die Nachrichten Caesars über die Flurverfassung der
Sueben damit in Zusammenhang brachte, Hier fand sich
die früher nur leise auf Niebuhrs, Dahlmanns, Nitzschens

und Sybels Ausführungen hin behauptete Geschlechterver-
fassung 1) deutlich genannt. Sondereigentum war nicht
vorhanden, sondern noch jährlich wechselten die Anbauer
in den Wohnsitzen und Feldmarken. Die Stellen sind be-

kannt genug:

de bell. Gall. 4, 1. Sed privati atque separati agri
apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in
loco incolendi causa licet,

ibid, 6, 22. Neque quisquam agri modum certum aut
fines habet proprios, sed magistratus ac prineipes in annos

1) Erhardt (gött. gel. Anz. 1882 St. 39) geht zu weit,
wenn er bei Bekämpfung der Sybelschen »principiellen Verwen-
dung« der Nachrichten Caesars über die germanische Agrar-
verfassung die Landverteilung an Verwandtschaftsgruppen über-
haupt bestreitet und in jener Stelle unter gentes cognationesque
ganze Völkerschaften versteht, ganz wider Caesars Sprach-
gebrauch, der doch wie seine Leser an die römische »gens«
dachte. ;


